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Bezugsperson - Aufenthaltsrecht
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Bezugsperson - Familienangehörige
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Kettenerstreckungsverbot (§36 Abs. 6 AsylG)
- erstreckter Schutz kann nicht nochmal erstreckt werden
- Ausnahme: minderjährige Kinder
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• Unmöglichkeit der Fortsetzung des Familienlebens in einem 
anderen Staat fällt ganz weg

• Bestehen des Familienlebens vor der Einreise nach Österreich 
(statt im Herkunftsstaat)

• Inkrafttreten mit 01.11.2017 ohne Übergangsfristen, somit für 
alle anhängigen Verfahren



Überblick
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Antragstellung
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Prüfung durch BFA
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DNA Test
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Mitteilung
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Pos. Mitteilung
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Neg. Mitteilung

VORAUSSETZUNGEN

VERFAHREN

GRUPPENARBEIT

KONTAKTE



Beschwerde
Beschwerdeverfahren

Österreichische 
Botschaft

Bescheid
Beschwerde

Beschwerde-
vorentscheidung

Vorlageantrag

BVwG

Sämtliche Unterlagen von Antragstellung inkl. 
deutscher Übersetzung

Neuerungsverbot

Keine mündliche Beschwerdeverhandlung

Kostenersatzpflicht für Dolmetscher und Überprüfung 
von Übersetzungen (Widerspruch zu § 70 AsylG –
bislang keine Fälle)

BVwG hat Fall zu prüfen und eigenständige Prognose 
zu treffen (Praxis: Abweisung od. Zurückverweisung)
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Ankunft in Österreich
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BEISPIELFÄLLE
BEZUGSPERSON

Asif, 16, Afghanistan
Subsidiär Schutzberechtigt seit 03.09.2014

Mutter & 3 Geschwister (19, 17, 12) in Pakistan

Munira, 26, Somalia
Asylberechtigt seit 15.09.2017

3 Kinder (6, 4, 2) in Somalia

Ahmad, 28, Syrien
Asylberechtigt seit 30.10.2017

Ehefrau und zwei Kinder (4, 2) in Syrien



Asif, 16 Jahre alt

Asif ist 16 Jahre alt, kommt aus Afghanistan und ist seit dem 
03.09.2014 subsidiär Schutzberechtigt. Er möchte seine 
Mutter und zwei Brüder (17 bzw. 12 Jahre alt) nachholen. Der 
Vater ist verstorben, es gibt aber keine Sterbeurkunde. 
Weiters gibt es eine schwer behinderte Schwester, die 
bereits 19 Jahre alt ist, mit ihrer Mutter zusammenlebt und 
die sie nicht alleine zurücklassen wollen.
Der Jugendliche lebt derzeit in einer Pflegefamilie, besucht 
die Schule und hat kein eigenes Einkommen.
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Asif, 16 Jahre alt

 Kann ein Antrag eingebracht werden? Welche Botschaft wäre die 
sinnvollste Option?
Ja, ein Antrag ist sinnvoll, da er bereits mehr als 3 Jahre SubSchutz hat. 
Da die Familie in Pakistan lebt, wird wohl die ÖB Islamabad die beste 
Lösung sein.

• Welche Dokumente werden benötigt?
Tazkira für alle Familienmitglieder (auch Asif), Reisepässe, Aufenthaltsrecht 
für Pakistan, Formulare, Sterbeurkunde des Vaters

• Welche Probleme können auftreten und wie können wir versuchen, sie zu 
lösen?
Volljährige behinderte Schwester: Argumentation mit Art 8 EMRK 
Vorwurf der Fälschung oder Fehlen der Dokumente (DNA-Test)
Zustimmung des Vaters zur Ausreise der mj. Kinder (Foto Grabstein)
Einkommen: UMF
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Munira, 26 Jahre alt

Munira ist 26 Jahre alt, hat seit dem 15.09.2017 Asyl und 
möchte ihre Kinder (6, 4 und 2 Jahre alt) nachholen. Der 
Vater der Kinder war zuerst nach einem Überfall der Al 
Shabaab-Milizen verschwunden; es wird vermutet, dass er tot 
ist, da es bereits früher Todesdrohungen gab, seine Leiche 
wurde aber nie gefunden. Ebenso wenig gibt es ein Grab 
oder eine Sterbeurkunde. Die Mühe, eine Vermisstenanzeige 
aufzugeben, hat sich die Familie mangels Erfolgsaussichten 
nie gemacht. Munira und ihre Familie stammen aus einfachen 
Verhältnissen, sie besitzen keine Dokumente. Die Kinder sind 
derzeit bei ihrer Schwester am Land. Sie hat versprochen, ihr 
bei der Familienzusammenführung zu helfen.
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Munira, 26 Jahre alt

 Welche Botschaften kommen in Frage?
ÖB Nairobi, ÖB Addis Abeba

• Welche Dokumente werden benötigt?
Formulare, Passfotos, Geburtsurkunden, Reisepässe, Nachweise des 
verschwinden des Vaters, Vollmacht zur  persönlichen Antragstellung für 
die Schwester bzw. schriftlichen Antragstellung

• Welche Verfahrensschritte werden hier zusätzlich nötig sein?
Fristenwahrende Antragstellung per E-Mail vorab
DNA-Test

• Welche Schritte sind zu beachten, weil kein Erziehungsberechtigter vor 
Ort ist?
Bevollmächtigung und persönliche Vorsprache mit Schwester
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Munira, 26 Jahre alt

• Welche Probleme können auftreten und wie können wir versuchen, sie zu 
lösen?
Fehlende Zustimmung des Kindesvaters zur Ausreise der Kinder: Zeugen, 
Angaben in EV im Asylverfahren; mit neuen somalischen Dokumenten 
eher sparsam umgehen
Nicht verlässliche ID-Dokumente: DNA-Test
Nicht verlässlicher Reisepass: Visumsausstellung auf Formblatt (amtswegig)
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ÖRK - Familientreffen
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Generalsekretariat

Allgemeiner Kontakt
familientreffen@roteskreuz.at

Projektleitung: Jasmina Haracic
jasmina.haracic@roteskreuz.at

Beatrice Frei Guélat
beatrice.freiguelat@roteskreuz.at

Niederösterreich
Christiane Gaar
christiane.gaar@roteskreuz.at

Wien
Zulus Kristina
Kristina.Zulus@w.roteskreuz.at

Oberösterreich
Claudia Praher
claudia.praher@o.roteskreuz.at

Steiermark
Karin Ploder
karin.ploder@st.roteskreuz.at

Tirol
Doris Olumba
doris.olumba@roteskreuz-tirol.at
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Relevante Botschaften
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abu-dhabi-ob@bemeia.gv.at
addis-abeba-ob@bmeia.gv.at
amman-ob@bemeia.gv.at
ankara-ob@bemeia.gv.at
beirut@bmeia.gv.at
damaskus@bmeia.gv.at
islamabad@bmeia.gv.at
istanbul-gk@bmeia.gv.at
kairo-ob@bemeia.gv.at
moskau-ob@bemeia.gv.at
nairobi@bmeia.gv.at
riyadh-ob@bemeia.gv.at
teheran-ob@bemeia.gv.at
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